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KAPITEL 3

WOHNUNGSBAU

A. Vorteile im Bereich des Wohnungsbaus
1.
Welche Vorteile 

· Kauf- und Bauprämien; 

· von der regionalen Wohnungsbaugesellschaft und den anerkannten Gesellschaften unter bestimmten Bedingungen vermietete Sozialwohnungen; 

· Prämien für die Sanierung und Verbesserung; 

· Umzugs-, Einrichtungs- und Mietbeihilfen; 

· .... 

Bei der Berechnung der verschiedenen obengenannten Vorteile wird der Behinderung in Form einer Erhöhung der Hilfe und/oder in Form einer Erhöhung der berücksichtigten Einkommen Rechnung getragen.

2.
Der Begriff "Person mit Behinderung"
Die Person mit Behinderung weist entweder eine Beeinträchtigung ihrer geistigen oder körperlichen Fähigkeiten von mindestens 66 % auf, oder ihre Erwerbsmöglichkeiten sind auf ein Drittel oder weniger dessen verringert, was ein gesunder Mensch auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt verdienen kann, oder ihre eingeschränkte Selbstständigkeit ist auf mindestens 9 Punkte festgelegt.

B. Umzugs-, Einrichtungs- und 
Mietbeihilfen
1. Begünstigte

Der Haushalt mit einer Person mit Behinderung, die eine nicht angepasste Wohnung (im 2. Stock ohne Lift zum Beispiel) verlässt, um in eine gesunde und funktionell angepasste Wohnung zu ziehen.

2. Gewährungsbedingungen

Um diese Beihilfen beziehen zu können, dürfen die kumulierten steuerbaren Einkommen des Antragstellers und der Personen, die mit ihm zusammen wohnen, nicht über einer bestimmten Grenze liegen. Weiter dürfen diese Personen nicht das Volleigentum oder die Nutznießung über eine Wohnung haben. Der Antrag ist anhand des entsprechenden Formulars innerhalb der 6 Monate nach dem Umzug an die Verwaltung des Wohnungsbaus zu richten.

C. AVJ-Wohnungen (AVJ = aide à la vie 

journalière, Hilfen zur Bewältigung des Alltags) 
und angepasste Wohnungen
Der Erlass der Wallonischen Regierung vom 27. April 1995 zur Förderung von AVJ-Projekten zu Gunsten der Personen mit Behinderung, die selbstständig in Sozialwohnungen leben möchten, ermöglicht die Förderung der Integration durch Sozialwohnungen für schwerbehinderte Personen.

Ein AVJ-Projekt besteht aus einer Wohngruppe von 12 bis 15 Wohnungseinheiten, die gewisse bauliche Kriterien sowie klar geregelte technische Normen erfüllen, in ein Sozialwohnungsviertel für nichtbehinderte Personen eingebettet und einem Zentrum für AVJ-Dienste angeschlossen sind, welches die Hilfen zur Bewältigung des Alltags organisiert. Zwischen dem Bewohner und der rund um die Uhr erreichbaren Dienstleistungs-GoE muss ein Nutznießungsvertrag unterzeichnet werden.

Bewerbungen für diese Art von Infrastruktur sind an die öffentlichen Wohnungsbaugesellschaften zu richten, die über solche Wohngruppen verfügen (gegenwärtig Aiseau-Presles, Bertrix, Verdin, Ans, Cuesmes und Louvain-la-Neuve), nachdem die Einschreibung bei der „Agence Wallonne pour l´Intégration des Personnes Handicapées“ erfolgt ist, die ein Gutachten bezüglich der Annehmbarkeit einer Person abgibt und gewisse Ausstattungen bezuschusst.

Die Miete für eine AVJ-Wohnung wird entsprechend den im Sozialwohnungsbereich geltenden Bestimmungen berechnet.

Gewisse öffentliche Wohnungsbaugesellschaften verfügen zudem über einfache angepasste Wohnungen für Personen mit Behinderung.

D. Nachweis der Behinderung
Er erfolgt anhand: 

· eines Gerichtsbeschlusses; 

· einer Bescheinigung der Einrichtung, die die Kinderzulagen bezahlt; 

· eines Beschlusses oder einer Bescheinigung des Dienstes der Beihilfen für Personen mit Behinderung des FÖD Soziale Sicherheit. 

Wenn der Betroffene nicht über einen solchen Beschluss oder eine solche Bescheinigung verfügt, kann er seine Behinderung von einem Arzt des FÖD Soziale Sicherheit, Rue de la Vierge noire 3c in 1000 Brüssel, feststellen lassen. 

Achtung : Der Antrag auf medizinische Unter​suchung muss von der Verwaltung des Wohnungs​baus, der regionalen Wohnungsbaugesellschaft oder einer anerkannten Wohnungsbaugesellschaft beim FÖD Soziale Sicherheit eingereicht werden. 

   

WO INFORMIERE ICH MICH ?

· INCLUDEPICTURE  \d "Carre_vertE032.gif"MINISTERIUM DER WALLONISCHEN REGION  
Generaldirektion für Raumordnung, Wohnungsbau und Erbe
Rue des Brigades d'Irlande 1 
5100 NAMUR

Tel.:
081/33.21.11 
Fax: 081/33.21.10

Internet: http://www.mrw.wallonie.be/dgatlp/dgatlp
E-Mail: g.denee@mrw.wallonie.be
· INCLUDEPICTURE  \d "Carre_vertE032.gif"REGIONALE WALLONISCHE WOHNUNGSBAUGESELLSCHAFT

Rue de l'Ecluse 21 

6000 CHARLEROI


Tel.:
071/20.02.11 

Fax:
071/30.27.75

· AGENCE WALLONNE POUR L´INTÉGRATION  DES PERSONNES HANDICAPÉES (AWIPH) (WALLONISCHE AGENTUR FÜR DIE INTEGRATION VON PERSONEN MIT BEHINDERUNG)
Zentralverwaltung
Site Saint-Charles

Rue de la Rivelaine 21

6061 CHARLEROI

Tel.: 071/20.57.11

Fax: 071/20.51.02
Internet : http://www.awiph.be
· ASSOCIATION NATIONALE POUR LE LOGEMENT DES PERSONNES HANDICAPÉES (A.N.L.H.)
Rue de la Fleur d´Oranger 1, Bfka. 213

1150 BRÜSSEL

Tel.: 02/772.18.95

Fax: 02/779.26.77
Internet: http://www.autonomia.org/anlh/
E-Mail: anlh@autonomia.org
· INCLUDEPICTURE  \d "Carre_vertE032.gif"ANERKANNTE WOHNUNGSBAUGESELLSCHAFTEN 

